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Zielsetzung: 
 

Insbesondere für die südlichen MS Sicherstellung 
der Wasserversorgung durch Wiederverwendung 
von behandeltem Abwasser u.a., um bei den be-
wässerten Kulturen gesundheitliche Risiken zu 
minimieren. 

 
Wesentlicher Inhalt: 
 

Die Europäische Kommission strebt EU-weite 
Mindestanforderungen zur Wasserwiederver-
wendung für die landwirtschaftliche Bewässe-
rung und Grundwasseranreicherung an. Dabei 
sind Anforderungen zur menschlichen Gesund-
heit und zur Umwelt formuliert worden. 
Die Regelungen lassen den MS die Möglichkeit, 
die Mindestanforderungen zu verschärfen und 
damit die eigenen Standards zu halten. 

 
Vorläufige Einschätzung zur Einhaltung 
des Subsidiaritätsprinzips (bei Beden-
ken: kurze Begründung): 
 

 
Nach vorläufiger Prüfung ergeben sich keine Be-
denken 

 
Besonderes schleswig-holsteinisches In-
teresse?: 
 

Ein besonderes schleswig-holsteinisches Interes-
se ergibt sich nicht.  
In SH ist die Wasserwiedernutzung derzeit nicht 
erforderlich. Es steht eine ausreichende Menge 
an Frischwasser zur Verfügung. Insofern werden 
diesbezügliche Regelungen in SH nicht benötigt. 
Aus dieser EU-Regelung würden sich dennoch Be-
lastungen in Form von Berichtspflichten ergeben. 
Aufgrund fehlender Unterlagen (z.B. Anhang 1) 
kann der tatsächliche Aufwand der Abwasserauf-
bereitung und der dazugehörige Verwaltungs-
aufwand derzeit nicht abgeschätzt werden. 

Zeitplan für die Behandlung: Noch offen 

http://www.bundesrat.de/drs.html?id=223-18


a) Bundesrat 
b) Rat: 
c) ggf. Fachministerkonferenzen, 

etc. 

 

 


